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Sicherheitsrat 
 

Verteilung: Allgemein 
29. Oktober 2001 

    

Resolution 1375 (2001) 

verabschiedet auf der 4399. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 29. Oktober 2001 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines 
Präsidenten über die Situation in Burundi, insbesondere die Erklärung seines Präsi-
denten vom 26. September 2001 (S/PRST/2001/26), 

 bekräftigend, dass das im August 2000 unterzeichnete Abkommen von Arusha 
für Frieden und Aussöhnung in Burundi (Abkommen von Arusha) auch weiterhin die 
tragfähigste Grundlage für eine Lösung des Konflikts bildet, in Verbindung mit den 
fortgesetzten Bemühungen um den Aufbau einer internen politischen Partnerschaft in 
Burundi, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über das Andauern der Gewalt und 
der Unsicherheit in Burundi, 

 mit Besorgnis über die Auswirkungen der Situation in Burundi auf die Region 
und über die Folgen der fortdauernden regionalen Instabilität für Burundi, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner nachdrücklichen Unterstützung für die Mode-
rationstätigkeit des ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela mit dem Ziel, eine fried-
liche Lösung des Konflikts in Burundi herbeizuführen, 

 die Anstrengungen unterstützend, die der Generalsekretär unternimmt, um die 
Rolle der Vereinten Nationen in Burundi zu stärken, insbesondere die weitere Tätig-
keit seines Sonderbeauftragten für das ostafrikanische Zwischenseengebiet, nament-
lich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses für die Überwachung der 
Durchführung, 

 mit Lob für die fortdauernden Bemühungen der Organisation der afrikanischen 
Einheit/Afrikanischen Union um die Herbeiführung einer friedlichen Beilegung des 
Konflikts, 

 mit Genugtuung über die auf dem Gipfeltreffen der regionalen Initiative am 
11. Oktober 2001 in Pretoria (Südafrika) erzielte Vereinbarung über den rechtlichen 
Rahmen und die Struktur der Übergangsregierung sowie die Zusammensetzung des 
Kabinetts, des Senats und der Übergangsnationalversammlung, 
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 sowie mit Genugtuung über das Schreiben des Außenministers Südafrikas vom 
23. Oktober 2001 an den Präsidenten des Sicherheitsrats sowie das diesem beigefügte 
Schreiben des Präsidenten Burundis an den Präsidenten Südafrikas (S/2001/1013), 

 1. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung für die Einsetzung der 
Übergangsregierung in Burundi am 1. November 2001; 

 2. fordert die Vertragsparteien des Abkommens von Arusha und die bewaff-
neten Gruppen, namentlich die Kräfte für die Verteidigung der Demokratie (FDD) 
und die Nationalen Befreiungskräfte (FNL), auf, sofort alle Gewalthandlungen gegen 
Zivilpersonen zu beenden; 

 3. fordert die FDD und die FNL auf, alle Feindseligkeiten sofort einzustel-
len, Verhandlungen aufzunehmen und sich dem Friedensprozess anzuschließen, und 
fordert alle Staaten der Region auf, den Prozess uneingeschränkt zu unterstützen; 

 4. befürwortet die Anstrengungen, die die Regierung Südafrikas und andere 
Mitgliedstaaten unternehmen, um die Durchführung des Abkommens von Arusha zu 
unterstützen, und unterstützt in diesem Zusammenhang nachdrücklich die Schaffung 
einer vorübergehenden multinationalen Sicherheitspräsenz in Burundi, auf Ersuchen 
der Regierung des Landes, mit dem Auftrag, die zurückkehrenden politischen Führer 
zu schützen und eine rein burundische Schutztruppe auszubilden; 

 5. ersucht die Regierung Burundis, den Rat über die Fortschritte bei der Ein-
richtung einer rein burundischen Schutztruppe unterrichtet zu halten; 

 6. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte der im Friedensprozess er-
zielten Fortschritte weitere Beiträge zu dem Friedensprozess und zur Durchführung 
des Abkommens von Arusha zu erwägen; 

 7. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, im Hinblick 
auf die Einsetzung der Übergangsregierung zusätzliche Hilfe zu gewähren, nament-
lich indem sie die von den Gebern im Dezember 2000 auf der Konferenz in Paris ge-
gebenen Zusagen vollständig einhält; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

______________ 


